
45. GELÄNDEFAHRT  17.-19.5.2024 
 

Nennungsschluß: 
29.4.2024  

 

 
Nennung  / Bestellung Essen                  ________  

Start-Nr. 
Fahrer / Besteller 

 
Name, Vorname      

 
Geb.-Datum 

 
Anschrift 

 
Telefon                                            Fax                                        E-Mail 

 

Motorrad 
 

Marke / Typ 
 

Hubraum                                                             Baujahr 

 

Klasse 
 Veteranen-Cup (Fahrer 70 Jahre und älter) 
 Robert-Poensgen-Trophäe (Fahrer 55 Jahre und älter) 
 Metzeler-Pokal (Fahrer 40 Jahre und älter) 
 Classic Trophy (Zusatzwertung Motorrad bis einschl. Bj. 1967) 
 

Ich starte am  Samstag        Sonntag       

Ich helfe am   Donnerstag    Freitag ab _____Uhr    Samstag   Sonntag 
 

Ich möchte am Samstagabend essen und bestelle______ Portionen (je 15 EUR) 
      
  

Ich erkenne die Ausschreibung für die 45. Geländefahrt 2024 mit meiner Unterschrift an und 
erkläre, dass ich nicht an Gesundheitsstörungen leide, die einer Teilnahme entgegenstehen 
und keine ärztlichen Bedenken gegen die Teilnahme geäußert wurden. Mein Fahrzeug ist 
amtlich zugelassen (auch Kurzzeitkennzeichen/07er Oldtimerkennzeichen) und während der 
Veranstaltung haftpflichtversichert. Mit der Veröffentlichung der Teilnehmer-/ Ergebnisliste bin 
ich einverstanden. 
 
 
 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 

 
Wichtig! 
Unterschrift auf der Verzichtserklärung (Rückseite) nicht vergessen! 
Zahlung von Nenngeld und Essensbeitrag nur vor Ort. Wer nicht kommt, muss den Essensanteil 
trotzdem bezahlen. 
 
Nennung und Essensbestellung rechtzeitig abschicken an 
Leo Keller, Jasminweg 7, 51061 Köln, E-Mail: info@enduro-senioren.de,  
Fax: 0221/6367605 
 
 



Haftungsverzicht  *) 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen 
die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem 
von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein 
Haftungsverzicht vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
entstehen, und zwar gegen 
- die FIA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die 
Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre 
- den Promotor/Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
gegen - die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die 
Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende 
besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) 
und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber 
wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
 
 
______________________ ___________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
       (Teilnehmer/Erziehungsberechtigter) 
 
 
*) Haftungsverzicht - Vordruck gem. Vorgabe der Versicherung! 


